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lebens//art

ZIVILGESETZLICHE RECHTSANDERUNG Das alte Vormundschaftsrecht aus dem
Jahr 1912 hat ausgedient. Ab dem 1. Januar 2013 tritt an dessen Stelle das

neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht. Was bedeutet das?

Starkung der Selbstbe-

stimmung und Autonomie

Text//BEATRICE OBRIST

Lange wurde an diesem komplexen Regelwerk gear-
beitet, nun tritt es endlich in Kraft. Es bringt im Kern
positive Verdnderungen. Dass die Selbstbestimmung
und Autonomie jeder Blirgerin, jedes Blrgers ge-
starkt wird, ist sehr zu begriissen, haben sich doch
unsere Lebensumstande enorm verdndert seit der
Geburtsstunde des alten Rechts zu Beginn des letz-
ten Jahrhunderts. Zum einen werden wir immer
alter, und damit gehen unter anderem auch immer
mehr Demenzerkrankungen einher. Beeintrachti-
gungen der Urteilsfahigkeit sind in diesem Zusam-
menhang das Thema. Fiir solche Situationen konnen
mit verschiedenen Vorsorgemassnahmen bedeu-
tungsvolle Weichen fiir die eigene Zukunft und die
der Angehorigen gestellt werden. Anderseits haben
wir heutzutage ganz andere Vorstellungen davon,
wortiber und wie wir selbst entscheiden mochten,
zum Beispiel in Zusammenhang mit medizinischen
Fragestellungen. Dank des neuen Gesetzes erhalten
wir die Moglichkeit, unserem personlichen Willen
im Voraus Ausdruck zu verleihen und Angehorige
und/oder nahe Bezugspersonen mit ins Boot zu ho-
len, um so die Solidaritat zu starken.

DOCUPASS

Pro Senectute hat mit dem Dossier DOCUPASS
verschiedene niitzliche Instrumente fir die person-
liche Vorsorge geschaffen. Darin enthalten sind For-
mulare fiir Patientenverfiigung, Anordnungen fiir
den Todesfall und Vorsorgeauftrag sowie ein Vor-
sorgeausweis. Verschiedene Leitfaden sorgen dafiir,
dass man sich im Dschungel von anspruchsvollen
Fragestellungen nicht verliert. Sollten trotzdem in

Zusammenhang mit dem Ausfiillen der Dokumente
Unklarheiten bestehen, kann man sich jederzeit
an die kostenlose Sozialberatung jedes Dienstleis-
tungscenters wenden.

Beispiele aus der Alltagspraxis

Anhand von drei Beispielen aus der Sozialbera-
tung soll gezeigt werden, bei welchen Fragestellun-
gen das Erwachsenenschutzrecht und die neuen Re-
gelungen tangiert werden.

Das neue Erwachse-
nenschutzrecht
gewahrt mehr Spiel-
raum fiir die per-
sonliche Vorsorge. Die
modularen Doku-
mente von DOCUPASS
sind ein hilfreiches
Instrument dazu.

M Anordnung fir Jen Todesfall

Mmﬁmmm

Persenclen do verigundan Person
o
o
2o -«
Mot
i

Srome
ko
ot

Bt o g

oot bk

1 e o o 5 rochmband
Ireonan do v mi bt 70 24 ¥olon s e

o b ke e kP

B Arvisingen bi sinae Pragaons o -~
Vi 6 Op s b i None
O b v, de
ot Kommlotonisigon e
ﬁ@mwwﬁm ::'
b Cles Moo, de ot
mwu T :«,
* Cles .:':;-:
12 bt ke et P Sedehed
o) L
bt : iy
ol ik ch ettt . oy )
oy
e e
ey ::
bt ot i e
P Aspesxbe Vourchmen s | e,
5 e
ra,
AD e el
o o i
2 "m“g_f&
|
: ADQ
%DQCUP;AEE’- A
it 1

25



//DAS WICHTIGSTE IN KURZE

Folgende Punkte bilden den Kern des neuen
Erwachsenenschutzrechts und starken die Familien
beziehungsweise Angehorigen oder nahe Bezugs-
personen:

1. Ermdglichung der eigenen Vorsorge durch VOR-
SORGEAUFTRAG und PATIENTENVERFUGUNG

>\Wer soll meine rechtliche Vertretung sein, sollte ich
aufgrund einer moglichen Urteilsunféhigkeit (durch

Unfall oder Krankheit) nicht mehr in der Lage sein,

meine Dinge selbst zu regeln?

-Es kdnnen Vertrauenspersonen bestimmt werden,
welche die rechtliche Vertretung iibernehmen.

- Es kann festgehalten werden, wer alltagliche Auf-
gaben zu erledigen hat, sollte eine Person diese
nicht mehr selber erfiillen konnen (Post erledigen,
Sorge um Haustiere und Pflanzen usw.)

- Mit den Anordnungen fiir den Todesfall konnen alle
Dinge geregelt werden, wie nach dem Ableben ver-

fahren werden soll.

>\Wie soll meine medizinische Versorgung bei Krank-
heit aussehen?
- Mit einer Patientenverfiigung kann jede Person

selber bestimmen und schriftlich festhalten, welche

medizinischen Behandlungen dereinst gewiinscht
und akzeptiert werden oder nicht und ob lebens-
verlangernde Massnahmen zum Einsatz kommen
sollen.

2. GESETZLICHE MASSNAHMEN zum Schutz von
urteilsunfahigen Personen

>Ehepartner (oder eingetragene Partnerinnen und
Partner) erhalten das gesetzliche Vertretungsrecht
und kdnnen fiir ihre Angehdrigen sorgen und
entscheiden.

>Angehdrige kdnnen iiber lebensverlangernde Mass-
nahmen einer medizinischen Behandlung ent-
scheiden, sofern keine Patientenverfiigung oder kein
Vorsorgeauftrag vorliegt.

> Ein schriftlicher Betreuungsvertrag schiitzt Menschen
in Heimen. Es werden die Voraussetzungen um-
schrieben, welche Massnahmen zur Einschrankung
der Bewegungsfreiheit der Bewohnenden zuldssig
sind.

3. Behordliche Massnahmen zum Schutz von urteils-
unfahigen Personen bestehen neu in Form von indivi-
duell angepassten Beistandschaften. Die Beiratschaft
und Vormundschaft werden abgeschafft.

VISIT//Nr. 4/2012

>Frau Huber sorgt sich, dass ihre betagte Mutter, die
allein in ihrem eigenen Haus lebt, irgendwann die
Post nicht mehr 6ffnen und die Rechnungen nicht
mehr bezahlen kann. Was soll sie tun? Weil die
Mutter keinerlei «auswartige Hilfe» (zum Beispiel
den Treuhanddienst von Pro Senectute Kanton
Ziirich) annehmen mdochte, ist das Ausfiillen der
Formulare «Vorsorgeauftrag» im DOCUPASS eine gute
Moglichkeit, die Dinge ordnungsgemadss zu regeln.
Die Mutter kdnnte ihre Tochter als rechtliche Vertre-
tung einsetzen und bestimmen, dass diese im Falle
ihrer Urteilsunfahigkeit die Administration und
weitere Belange fiir sie iiberndhme (somit miisste
keine Beistandschaft errichtet werden).

>Ein kinderloses Ehepaar lebt in der eigenen Woh-
nung. Der Mann ist an einer Demenz erkrankt, und
die Frau kiimmert sich um ihn, besorgt die Einkdau-
fe, den Haushalt und ist verantwortlich fiir alle
weiteren Belange. Die hochbetagte Frau ist durch
die Pflege vollig erschopft und kann nach einem
Spitalaufenthalt nicht mehr nach Hause zuriickkeh-
ren, sondern muss in ein Pflegeheim iibersiedeln.
Der Mann machte allein zu Hause wohnen bleiben
und verweigert jegliche Hilfe. Mit Unterstiitzung
von Spitex-Diensten ist denkbar, dass er noch fiir
eine Weile zu Hause bleibt. Da das Ehepaar keine
Kinder hat, muss fiir ihn eine Beistandschaft errich-
tet werden. Wenn er vor Beginn seiner Demenz,
also solange er noch urteilsfahig war, eine Person
bestimmt héatte, die fiir ihn die rechtlichen und
administrativen Angelegenheiten im Falle einer Ur-
teilsunfahigkeit an die Hand nimmt, hatte er
gemdss dem neuen Erwachsenenschutzrecht noch
selber iiber seine Zukunft bestimmen konnen.

>Ein Mann erbte vor Jahren ein Haus von seinen El-
tern, das nun auf seinen Namen lautet. Da er an
einer Demenz erkrankt ist, musste er in ein Pflege-
heim umziehen. Nach Heimeintritt musste die Frau
Ergdanzungsleistungen beantragen, um die Heim-
kosten bezahlen zu kdnnen. Da das Haus als Ver-
mogensbestandteil gilt, muss es verdaussert werden.

Nach dem alten Erwachsenenschutzrecht hatte
fiir die Verwaltung und die Verdusserung des
Hauses eine partielle Beistandschaft errichtet wer-
den miissen.

Nach dem neuen Erwachsenenschutzrecht konn-
te die Frau auf den Verkauf des Hauses Einfluss
nehmen, wenn sie als rechtliche Vertretung be-
stimmt worden ware. Der Hausverkauf miisste also
nicht liber die Beistandschaft abgewickelt werden.

>Bezug: In jedem Dienstleistungscenter von
Pro Senectute Kanton Ziirich. Die Adressen finden
Sie in der Beilage AKTIV auf der Riickseite.

> Preis: CHF 19.—, Versandspesen CHF 4.-

>0der Sie bestellen die Unterlagen online unter:
www.pro-senectute.ch/Docupass




	Stärkung der Selbstbestimmung und Autonomie

